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Benutzungstarif für die Theorieräume 
Feuerwehrmagazin 
 
 
vom 06. Oktober 2003 
 
 
 
In den Mietpreisen ist pro Theorieraum enthalten: Bereitstellen, Reinigung, 
Heizung, Strom, technische Hilfsmittel wie Hellraumprojektor, Leinwand 
und Flipchart. 
 
Zusatzmaterial wird wie folgt in Rechnung gestellt: 
- Mikrophon mit Lautsprecheranlage CHF   50.— 
- Videorecorder    CHF 100.— 
- Beamer PC-kompatibel   CHF 300.— 
- Beamer Videorecorder   CHF 300.— 
- Telefongespräche   CHF nach Aufwand 
 
Für die Dauer der Belegung ist eine verantwortliche Person zu bestimmen.  
 
Für die Benützung der Theorieräume im 1. Stock inkl. Benützung der 
Infrastruktur sind folgende Ansätze vorgesehen: 
 
 
  Pro Abend oder Halbtag   ganzer Tag 

 CHF  CHF 
 
a) Benützung Theoriesaal 100m2 
    für ca. 30 – 40 Personen  100.—  200.— 
 
b) Benützung Theoriesaal 200m2 

     für ca. 60 – 70 Personen  180.—  360.— 
 
c) Benützung Theoriesaal 300m2 

    für ca. 100 Personen   240.—  480.— 
 
 
Bestuhlungsarten: 
- Vortragsbestuhlung 
- Seminarbestuhlung 
- Blockbestuhlung 
- Reihenbestuhlung 
- U-Formbestuhlung 
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Entschädigung: 
Die Benützung der Theorieräume ist für die Feuerwehren im Bezirk Olten-
Gösgen-Gäu und für die Direktionen der Stadtverwaltung unentgeltlich. 
 
Die Vergabe der Theorieräume erfolgt durch das Feuerwehrsekretariat. 
 
Vom Stadtrat auf den 01. November 2003 in Kraft gesetzt (Beschluss vom 
06. Oktober 2003). 


